
Z w i s c h e n 
 
 
der Verbandsgemeinde Maifeld, Marktplatz 4-5, 56751 Polch, Kreis Mayen-Koblenz, vertreten 
durch Frau Bürgermeisterin Anette Moesta 
 
 

u n d 
 
 
der Verbandsgemeinde Pellenz, Breite Str. 40, 56626 Andernach, Kreis Mayen-Koblenz, 
vertreten durch Bürgermeister Klaus Bell 
 
wird nach Zustimmungen der Verbandsgemeinderäte Maifeld und Pellenz gemäß  
§§ 12 ff des Zweckverbandsgesetzes (ZwVG) 
 

unter Berücksichtigung der 
1. Vereinbarung über die Änderung / Ergänzung der Zweckvereinbarung 

vom 08.01.2015 
 
 
 die folgende 
 
 

Z w e c k v e r e i n b a r u n g 
 
 
über den Anschluss des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel, Gemarkung Ochtendung, 
Flur 2, Parz.-Nr. 2/4 u.a., der Verbandsgemeinde Maifeld an die Abwasseranlagen der 
Verbandsgemeinde Pellenz abgeschlossen. 
 
 
 

§ 1 
 
Die Verbandsgemeinde Maifeld überträgt der Verbandsgemeinde Pellenz die 
Abwasserbeseitigung nach den Bestimmungen des § 52 Landeswassergesetz (LWG) für das 
Grundstück Gemarkung Ochtendung, Flur 2, Parz.-Nr. 2/4 u.a. gemäß der als Anlage 
beigefügten Parzellen-Aufstellung. 
 
Das Grundstück ist auf dem beiliegenden Lageplan, der Bestandteil dieser Vereinbarung ist, 
farbig gekennzeichnet. 
 
Die Verbandsgemeinde Maifeld überträgt der Verbandsgemeinde Pellenz weiterhin die 
Abwasserbeseitigung nach den Bestimmungen des § 52 Landeswassergesetz (LWG) für das 



Logistikzentrum mit den Grundstücken Gemarkung Ochtendung, Flur 2, Parz.-Nr. 31, 32, 33/1, 
35, 36/1, 39/1, 41/1, 48/1, 1453/36, 1454/36 und 1693/41 
 
Der Leitungsverlauf ist in dem als Anlage 3 angefügten Übersichtsplan, der Bestandteil der 
Vereinbarung ist, ersichtlich. 
 
Die Verbandsgemeinde Pellenz übernimmt für diesen Gemarkungsbereich die 
Abwasserbeseitigung nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 

§ 2 
 

Die Verbandsgemeinde Maifeld gestattet der Verbandsgemeinde Pellenz ihre Satzungshoheit 
für den Bereich der Abwasserbeseitigung auf den in § 1 beschriebenen Gemarkungsbereich 
auszudehnen. 
 
Bei diesen Satzungen handelt es sich derzeit um: 
 
a) Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 

"Allgemeine Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Pellenz" vom 24.07.1997, in 
der derzeit gültigen Fassung, 

 
b) Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung und über 

die Abwälzung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Pellenz vom 20.05.1996, in 
der derzeit gültigen Fassung, 

 
c) die jeweils gültige Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Pellenz, bezogen auf die 

Abgabensätze für die Abwasserbeseitigung. 
 
Die Bestimmungen des § 1 der "Allgemeinen Entwässerungssatzung" der beiden 
Verbandsgemeinden werden entsprechend neu gefasst. 
 
 
 

§ 3 
 

Die Zweckvereinbarung ist anzupassen, soweit sich technische oder rechtliche Änderungen 
ergeben, die diese Anpassung notwendig machen. 
 
Die Zweckvereinbarung kann gekündigt werden, sobald die Abwasseranfallstellen entfallen 
bzw. sich wesentlich verändern. Hierbei ist eine Kündigungsfrist von zwei Jahren einzuhalten. 
 
Alle Änderungen, Ergänzungen usw. bedürfen der Schriftform. 
 
 
 
 



 
§ 4 

 
Die Vereinbarung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
56751 Polch, den 10.07.2009    56626 Andernach, den 07.07.2009 
 
Verbandsgemeinde Maifeld    Verbandsgemeinde Pellenz 
 
 
 
(Siegel)       (Siegel) 
 
 
 
Anette Moesta      Klaus Bell 
Bürgermeisterin      Bürgermeister 



Zentraldeponie Eiterköpfe 
Parzellen innerhalb Planfeststellungsgrenze in der Gemarkung Ochtendung 
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